
 
 
 

 

Liebe Schüler und Eltern, 
 
Sie haben Anspruch auf Zuschuss aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ der Bundesregierung, 
wenn Sie eine der folgenden Leistungen erhalten: 
 
● Arbeitslosengeld II ●  Jobcenter ‒ SGB II 
● Kinderzuschlag ●  Sozialgeld, Sozialhilfe 
● Wohngeld ●  Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
Bei der jeweils zuständigen Stelle erhalten Sie Informationen zur Beantragung.  
Wenn Sie einen Bescheid/Gutschein erhalten haben, verfahren Sie einfach wie folgt. 
 
 Bescheid/Gutschein fotografieren → dieses Foto (gegebenenfalls mehrere) …  
 per E-Mail schicken mit Kundennummer an: service@menuepartner.de 

oder hochladen bei der Registrierung zum Bestellsystem → mpibs.de → 
 
Die Teilnahme Ihres Kindes an der Gemeinschaftsverpflegung ist damit kostenlos 
rückwirkend für den kompletten Monat, in dem wir die Kopie/den Gutschein von Ihnen 
erhalten! Mehr Infos finden Sie im Internet. 
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